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Stellungnahme zum Eckpunktepapier zur Abfallende-Verordnung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unser Industrieverband vertritt Unternehmen, die in Deutschland Keramische Roh-
stoffe und Industrieminerale fördern und weiterverarbeiten. Zu diesen in Deutschland 
abgebauten Bodenschätzen zählen insbesondere Spezialton, Kaolin, Quarzsand, 
Quarzit, Feldspat, Bentonit, Schiefer, Klebsand und Kieselerde. Unsere Mitgliedsfir-
men liefern ihre hochwertigen Rohstoffe in vielfältige Industriebranchen wie die Kera-
mik, Feuerfest, Glas und Papier sowie in die Baustoffindustrie. 
 
Zum Eckpunktepapier zur Abfallende-Verordnung für bestimmte mineralische Ersatz-
baustoffe nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Die Förderung der Verwertung von Ersatzbaustoffen ist richtig und wichtig. Nach dem 
Eckpunktepapier ist allerdings das Ende der Abfalleigenschaft nur für bestimmte mi-
neralische Ersatzbaustoffe vorgesehen, die jeweils der höchsten Materialklassen ent-
sprechen. Nur diejenigen mineralischen Ersatzbaustoffe, die gemäß Ersatzbau-
stoffverordnung uneingeschränkt für offene Einbauweisen geeignet sind, sollen dem-
nach aus dem Abfallregime entlassen werden können. Dies halten wir für falsch. 
 
Nach Kreislaufwirtschaftsgesetz endet die Abfalleigenschaft eines Materials, wenn 
seine Verwendung insgesamt nicht zu schädlichen Auswirkungen auf Mensch oder 
Umwelt führt. Die Ersatzbaustoffverordnung gibt diesbezüglich mit ihren Einbautabel-
len einen festgelegten und sicheren Verwendungszweck für die unterschiedlichen Ma-
terialien vor. 
 
Insoweit wird die Verwertung von mineralischen Ersatzbaustoffen vielmehr 
deutlich gefördert, wenn sie alle nach Maßgabe der Ersatzbaustoffverordnung 
als qualitätsgesicherte Ersatzbaustoffe, die das Abfallende erreicht haben, ver-
marktet werden können. 
 
Zudem kann eine solche selektive Regelung zu einem Zweiklassensystem innerhalb 
der mineralischen Ersatzbaustoffe führen. So würden Stoffströme generiert, die 
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aufgrund ihres Abfallendes vorrangig nachgefragt werden. Andere Stoffströme, die 
weiterhin als Abfall gelten, würden nicht mehr nachgefragt und müssten auf Deponien 
entsorgt werden. 
 
Darüber hinaus sollte eine Abfallende-Verordnung, im Sinne einer zukunftsfähi-
gen und innovativen Kreislaufwirtschaft, auch die schadlose und rechtssichere 
Verwertung von mineralischen Ersatzbaustoffen außerhalb den Einbautabellen 
der Ersatzbaustoffverordnung regeln. 
 
Gerne stehen wir Ihnen für ein erläuterndes Gespräch oder Rückfragen zur Verfü-
gung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Christian Reim 
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